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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.09.2000 

Geschäftszahl 

98/13/0216 

Rechtssatz 

Nicht die Beh hat nachzuweisen, wer der Empfänger der Zahlungen ist; vielmehr hat der Steuerpflichtige den 
(tatsächlichen) Empfänger bekanntzugeben, widrigenfalls nach der zwingenden gesetzlichen Anordnung des Abs 
2 des § 162 BAO die Zahlungen nicht steuermindernd abzusetzen sind. 


